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Beschlussvorlage 
GV Ziero/21/-6 
öffentlich 

 

 

Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 
"Wohnbebauung Eggerstorf" der Gemeinde Zierow 

Organisationseinheit: 

Bauwesen 
Datum 

17.11.2025 
Bearbeiter: 

Julia Tesche 
Verfasser: 

Julia Tesche 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bauausschuss der Gemeinde Zierow (Vorberatung)  Ö 
Gemeindevertretung Zierow (Entscheidung)  Ö 

 
Sachverhalt: 
Der Eigentümer des Flurstücks 123/7 (früher 123/2), Flur 1, in der Gemarkung Eggerstorf 
beabsichtigt eine Wohnbebauung auf seinem Grundstück zu realisieren.  
Das Vorhabengrundstück befindet sich im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 8 “Wohnbebauung Eggerstorf“ der Gemeinde Zierow und ist als Fläche 
für Landwirtschaft mit der Zweckbestimmung Wiese festgesetzt. 
Die Festsetzung erfolgte zur Sicherung des Ausgleichs der mit der Planung verbundenen 
Eingriffe und zur Gestaltung des Baugebietes. Das städtebauliche Entwicklungsziel der 
Planung war, im Zusammenhang mit der vorhandenen, deutlich zurückgesetzten Bebauung, 
einen Hofcharakter zu erreichen. Gemäß Teil B II. Abs. 6.2 und 6.3 des Bebauungsplanes ist 
die Fläche als extensiv genutzte Wiese zu erhalten und zur Unterstützung der beabsichtigten 
Gestaltungsform sind an der nördlichen und südlichen Seite dieser Fläche in Ergänzung der 
vorhandenen Baumreihen Bäume zu pflanzen.  
Die begehrte Bebauung der Wiesenfläche widerspricht somit den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 8 und verstößt gegen das ursprüngliche Planungsziel der Gemeinde. 
Insofern wird für die Umwandlung der Grünfläche in Bauland eine Änderung des 
Bebauungsplanes erforderlich. Die dafür anfallenden Planungskosten wären vom 
Vorhabenträger zu übernehmen.  
 
Die Anfrage wurde bereits des Öfteren im Bauausschuss der Gemeinde Zierow beraten und 
eine Änderung des Bebauungsplanes wurde bisher grundsätzlich abgelehnt, weil das 
Vorhaben dem Planungsziel der Gemeinde, den ursprünglichen Hofcharakter zu erhalten, 
nicht entsprach (siehe GV Ziero/21/15101).  
  
Der erneute Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 vom 03.11.2025 mit den 
Überlegungen des Vorhabenträgers ist den Anlagen zu entnehmen.  
  
Insofern hat die Gemeinde erneut zu entscheiden, ob sie auch weiterhin an ihren 
ursprünglichen Planungszielen festhält. 
 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt der beantragten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 8 „Wohnbebauung Eggerstorf“ nicht zuzustimmen. 
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Das Vorhaben widerspricht dem Planungsziel der Gemeinde den ursprünglichen 
Hofcharakter zu erhalten. Die Gemeinde hält auch weiterhin an diesem Planungsziel fest. 
  
oder  
  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow hat weder Anregungen noch Bedenken und 
stimmt einer Bebauung des Flurstücks 123/7, Flur 1, in der Gemarkung Eggerstorf mit einer 
Wohnbebauung und somit einer erforderlichen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 
grundsätzlich zu. Die Verfahrenskosten sind vom Antragsteller zu übernehmen.   
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
  
  
  Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
  durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
  durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 

  

  über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 

  unvorhergesehen und 
  unabweisbar und  

  

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen): 
  
  

Deckung gesichert durch 
  Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  

  

X Keine finanziellen Auswirkungen. 
  
  
 

 

Anlage/n: 
1 2025-11-04 Antrag auf Änderung des B-Planes Nr. 8 „Wohnbebauung 

Eggerstorf“ öffentlich 
 

2 2010-07-14 B-Plan Nr. 8 öffentlich 
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Christoph Kirschbaum
Sommerfelder Str. 32

53639 Königswinter
TelNr.: 0151/65175766

E-Mail: KirschbaumC@t-online.de

■>

C. Kirschbaum. Sommerfelder Str. 32, 53639 Köniqswinter

Amt Klützer Winkel

Bauwesen / Bauleitplanung
Fachbereichsleiterin Frau Maria Schultz

Schloßstr. 1

23948 Klütz

nachrichtlich:

Gemeindezentrum Zierow

Herrn Bürgermeister Stefan Langer
Im Dorfe 3

23968 Zierow 03. November 2025

Antrag auf Änderung des Bebauungspians Nr. 8 „Wohnbebauung Eggerstorf“
Gemeinde Zierow

Grundstück Gemarkung Eggerstorf, Fjur 1, Fiurstück 123/7

Auszug aus dem Liegenschaftskataster; erstellt 08.10.2025
Liegenschaftskarte MV 1:1500; Anlage 1
Flurstücks- und Eigentumsnachweis MV; Anlage 2
Flurstücks- und Eigentumsnachweis MV; ergänzt um mein Bauvorhaben; Anlage 3

Sehr geehrte Frau Schultz, ;

ich beantrage, den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 8 „Wohnbebauung
Eggersdorf' der Gemeinde Zierow im Bereich der Flurstück-Nr. 123/7 durch

Umwidmung der Nutzungsart von Wiesenfläche in Wohnbauland zu ändern.

Das Grundstück Gemarkung Eggerstorf, Flur 1, Flurstück 123/7 befindet sich in

meinem Alleineigentum. Das Grundstück wird bis Ende 2026 als Pferdewiese

genutzt. I

Das Grundstück ist vollständig von Wohnbebauung umschlossen.
Erschließungsmaßnahmen wären nicht erforderlich, die bereits vorhandenen

Erschließungsanlagen könnten intensiver genutzt werden, dies dürfte auch im

Interesse der Kommune sein.

Die politisch angestrebte nachhaltige Raumentwicklung fordert eine verdichtete

Siedlungsentwicklung und damit ein verdichtetes Bauen. Dies drängt die Schließung
der vorhandenen Baulücke auf.

3 von 8 in Zusammenstellung



Eine Bebauung würde zudem die Einnahmen der Gemeinde durch zusätzliche

Grundsteuer und durch höhere Zuweisungen bei der Einkommensteuer steigern.

Von der Unteren Bauaufsichtsbehörde -Landkreis Nordwestmecklenbu rg- wird mein
Antrag grundsätzlich positiv gesehen.

Eine wohnwirtschaftliche Entwicklung wäre möglich, ohne die Umwelt und das

Ortsbild besonders zu beeinträchtigen.

Ich beabsichtige, vorerst ein eineinhalbstöckiges Einfamilienhaus mit Garage zu

eigenen Wohnzwecken zu errichten. Den Flurstücks- und Eigentumsnachweis MV

habe ich in Anlage 3 entsprechend ergänzt.

Über eine Einladung zur Bauausschusssitzung der Gemeinde Zierow würde ich mich

freuen, um mein Vorhaben vorzustellen und die Vorstellungen der Gemeinde bei der

weiteren Planung zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

/

2
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Anlase 1

Auszug aus dem

Liegenschaftskataster

üegenschaftskarte MV 1:1500

Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat

Kataster- und Vermessungsamt
LancJki c.s NordwcslmocMcnbi irg

ucr LandratRostocker Str. 76

23970 Wismar K' ■ Ir- v:

;r

Erstellt am 08.10.2025

Zierow (13 0 74 089)
Landkreis Nordwestmecklenburg

Eggerstorf

Gemeinde:Gemarkung; Eggerstorf (13 0483)
Flur:

Flurstück;

Hinweis:

1

Lage;123/7

Flumeuordnutw "Zierow*

& XW

I
•‘Mt

til

e Vermessungs- und Geoinformationsbehörden Mecklenburg-Vorpommern

Vervielfältigung, Weiterverarbeitung, Umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung

der zuständigen Vermessungs- und Geoinformationsbehörde. Davon ausgenommen sind Venivendungen zu

innerdienstlichen Zwecken oder zum eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).

CO

45 Meter3015g 0
O

>

^ Maßstab 1:1500
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Anlage 2

Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat

Kataster- und Vermessungsamt

Landkreis Nordwestmecklcnbury
Der Landrat

Kataster urrd Vermüssungsamt

Rostocher StraGe 76

23^70 Y/ismar

Auszug aus dem

Liegenschaftskataster

Flurstücks- und Eigentumsnachweis MVRostocker Str. 76

23970 Wismar

Erstellt am 08.10.2025

Gemarkung Eggerstorf (13 0483), Flur 1, Flurstück 123/7

Gemeinde Zierow {13 0 74 089)
Landkreis Nordwestmecklenburg
Finanzamt Wismar

Gebietszugehörigkeit:

Eggerstorf (00101)Lage;

2 243 m=^Flache:

2 243 m* GrünanlageTatsächliche Nutzung:

Flurneuordnung "Zierow"
Flurneuordnungsbehörde: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt

Westmecklenburg
Verfahrensbezeichnung: 34200

Hinweise zum Flurstück;

Angaben zu Buchung und Eigentum

GrundstückBuchungsart;

Amtsgericht Wismar, Zweigstelle Grevesmühlen {13 1290)
Grundbuchbezirk Zierow {13 0482)
Grundbuchblatt 40051

Laufende Nummer 1

Buchung:

Eigentümer;
Kirschbaum, Christoph
* 11.01.1961

Stenzeibergstraße 29

53639 Königswinter

1

e Vermessungs* und Geoinformationsbehörden Mecklenburg-Vorpommern

Vervielfältigung. Weiterverarbeitung, Umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der zuständigen

> Vermessungs- und Geoinformationsbehörde. Davon ausgenommen sind Verwendungen zu innerdienstlichen Zwecken oder zum eigenen

^ nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).
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Anlaee 3
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